
Spielreglement Online-Los «Bonus»

Beispiel: Gewinn Fr. 10.–

Spielregeln

l	 Decken Sie 11 von 16 Felder Ihrer Wahl auf.

l	 Hinter jedem Feld befindet sich entweder ein Geldbetrag  
 oder einer der folgenden fünf Buchstaben: B, O, N, U,  
 und S.

l	 Finden Sie dreimal denselben Geldbetrag, gewinnen  
 Sie diesen einmal

l	 Finden Sie die Buchstaben B, O, N, U, und S je einmal,  
 gewinnen Sie monatlich 2’000 Franken während 5 Jahren.

Mehrfachgewinne sind möglich.

Bonus • Auflage: 500’000 • Preis: Fr. 5.–
Auszahlungsquote: 65.00% • Trefferquote: 31.85% 
Plansumme: Fr. 2’500’000.–

 
 60’000  x  5.–  =  300’000.–
 45’000  x  8.–  =  360’000.–
 30’000  x  10.–  =  300’000.–
 5’000  x  13.–  =  65’000.–
 5’000  x  15.–  =  75’000.–
 10’000  x  20.–  =  200’000.–
 2’000  x  25.–  =  50’000.–
 1’000  x  30.–  =  30’000.–
 700  x  50.–  =  35’000.–
 500  x  100.–  =  50’000.–
 40  x  1’000.–  =  40’000.–
 1  x  120’000.–  =  120’000.–
  
 159’241   = 1’625’000.–

*

* In diesen Trefferklassen sind auch Kombinationen möglich:  
 z.B. Fr. 5.– + Fr. 8.– = Fr. 13.–

Beispiel: monatlich 2’000 Franken während 5 Jahren



Spielreglement Online-Los «Bonus»

Zusatzbedingungen

Artikel 1
«Bonus» ist der Name eines Online-Loses der Swisslos Interkantonale Landeslotterie, im folgenden Swisslos 
genannt. Das vorliegende Reglement gilt als Zusatz zum bestehenden Reglement «Online-Los-Produkte "Clix"»  
der Swisslos und betrifft ausschliesslich «Bonus».

Artikel 2
Der Hauptgewinn besteht aus einer monatlich ausbezahlten, während 5 Jahren laufenden Rente von CHF 2’000. 
Die Rente ist persönlich und nicht übertragbar.

Artikel 3
Verstirbt der Gewinner innerhalb von zwei Jahren nach dem Online-Losgewinn, werden die Rentenbetreffnisse, 
die bis zum Ablauf der ersten zwei Jahre zur Ausrichtung gelangt wären und noch nicht ausbezahlt wurden, als 
Einmalzahlung an die Erben ausgerichtet.

Der Anspruch der Erben wird fällig, sobald diese ihre Erbberechtigung rechtsgenügend nachgewiesen haben.  
Der Anspruch der Erben verjährt in jedem Falle fünf Jahre nach dem Tod des Erblassers.

Die Erben haben den Tod des Losgewinners unverzüglich der Swisslos zu melden. Leistungen, welche die 
Swisslos in Unkenntnis des Ablebens des Losgewinners ausgerichtet hat, sind in voller Höhe an die Swisslos 
zurückzuerstatten, soweit die Leistungen den Betrag übersteigen, auf den die Erben nach diesem Reglement 
Anspruch haben.

Verstirbt der Gewinner nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Online-Losgewinn, verfallen sämtliche noch nicht  
zur Auszahlung gelangten Rentenbetreffnisse zugunsten des Lotteriezwecks.

Artikel 4
Der Gewinner eines Hauptgewinns kann anstelle der in Artikel 2 beschriebenen monatlichen Rentenauszahlung 
(Variante A) den Hauptgewinn als Einmalgewinnzahlung beziehen (Variante B).

Bei Variante A gelangen über 5 Jahre insgesamt CHF 120’000 zur Auszahlung (5 Jahre lang eine monatliche  
Rente von CHF 2’000, was CHF 120’000 entspricht).

Bei Variante B gelangt eine sofort auszurichtende Einmalgewinnzahlung in der Höhe von CHF 65’000 zur 
Auszahlung.

Artikel 5
Einmalgewinnauszahlungen im Sinne der Variante B im Artikel 4 erfolgen nur nach Eintreffen einer entsprechen-
den, verbindlichen schriftlichen Erklärung seitens des Gewinners. Swisslos stellt dem Gewinner ein vorgedrucktes 
Formular für diese Erklärung zur Verfügung.

Der Gewinner hat das Formular rechtsgültig unterschrieben innerhalb von 30 Tagen an die Swisslos zu retournieren. 
Die Frist kann um maximal weitere 30 Tage verlängert werden.

Artikel 6
Dieses Reglement wurde am 11. Juli 2022 von der Gespa – Interkantonale Geldspielaufsicht genehmigt.
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Spielvorgänge

Um das Online-Los «Bonus» spielen zu können, müssen Sie gemäss Art. 3 «Online-Los-Produkte «Clix»: 

Generelle Teilnahmebedingungen» erfolgreich auf der Internet-Spiele-Plattform (ISP) der Swisslos registriert sein.

Sind Sie auf der ISP angemeldet, so können Sie mit Klick auf die Schaltfläche Los kaufen  des Instruktions-

fensters ein Online-Los «Bonus» kaufen. Der Kaufbetrag wird direkt Ihrem Guthaben belastet und die Gewinne 

werden Ihnen gemäss Art. 25ff «Bedingungen für die Online-Teilnahme» gutgeschrieben. Sie können  

das Online-Los auch unangemeldet und kostenlos in einer vom Trefferplan her identischen Demoversion spielen. 

Dazu muss die Schaltfläche Los kostenlos testen  angeklickt werden. Die Gewinne, die in der Demoversion 

erzielt werden, können nicht ausbezahlt werden.

Durch Anklicken des Symbols  können Sie sämtliche Soundeffekte zum Los an- und ausschalten.

Weitere Bestimmungen

Das Online-Los-Produkt «Bonus» unterliegt überdies den Bestimmungen dieses Spielreglements, den

«Online-Los-Produkte «Clix»: Generelle Teilnahmebedingungen» sowie den «Bedingungen für die Online-Teilnahme».

Im Falle von Widersprüchen gehen die nachfolgenden Bestimmungen vor.

Durch Anklicken des Feldes Los kaufen  auf dem Button für das Online-Los-Produkt «Bonus» erscheint  

in einem Fenster ein Online-Los «Bonus» und die dazugehörenden Spielinstruktionen. Der Kaufbetrag wird auto-

matisch vom Wallet-Spielguthaben des Teilnehmers abgezogen.

Der Teilnehmer anerkennt, dass das ihm nach dem Zufallsprinzip vergebene Online-Los «Bonus» bereits vom 

interaktiven Spielsystem vorgeneriert wurde. Dies bedeutet, dass bereits vor dem Zeitpunkt des Kaufes jedes 

Online-Los mit einer eindeutigen Losnummer kodiert und das Ergebnis bzw. die Gewinnlose durch das interaktive 

Spielsystem anlässlich einer Ziehung vorbestimmt wurden. Die Losnummer erscheint im unteren Bereich des 

Fensters für das Online-Los; über das Ergebnis der Lotterie gibt einzig die Losnummer Auskunft.

Daraus ergibt sich, dass der Teilnehmer mit dem Kauf eines Online-Loses «Bonus» an einem Glücksspiel teil-

nimmt und dass weder die Geschicklichkeit, noch eine Entscheidung der Teilnehmer, noch die grafische 

Animation selbst über den Ausgang eines Spieles bestimmen.

Swisslos Interkantonale Landeslotterie 
Lange Gasse 20, Postfach, CH-4002 Basel
T 0848 877 855, info@swisslos.ch, 
www.swisslos.ch


